Stadt Coswig (Anhalt)

Beschluss Vorlage-Nr: COS-BV-051/2024
v . Aktenzeichen:
offentlich
Datum: 21.06.2024
Einreicher: Burgermeister
Verfasser: Hauptamt
Betreff:

Gultigkeit der Wahl des Ortsbirgermeisters/der Ortsbiirgermeisterin der
Ortschaft Koselitz

Mitglieder Abstimmungsergebnis
Beratungsfolge
Mitw.-
S o | | | Anwesend | verbot | Daflr | Dagegen | Enthaltung
22.07.2024 | Ortschaftsrat Koselitz 4 3 0 3 0 0

Beschluss:

Der Ortschaftsrat der Ortschaft Koselitz bestatigt die Gliltigkeit der Wahl des
Ortsburgermeisters der Ortschaft Koselitz.

Ortsburgermeister ist: Andreas Best




COS-BV-051/2024

Beschlussbegriindung:

Entsprechend § 85 Abs. 1 KVG LSA wahlt der Ortschaftsrat in der ersten Sitzung aus seiner
Mitte fUr die Dauer seiner Wahlperiode den Ortsbirgermeister/die Ortsbirgermeisterin und
einen oder mehrere Stellvertreter.

Die Amtszeit und das Ehrenbeamtenverhaltnis enden mit der Amtszeit des Ortschaftsrates.
Bis zur Ernennung des Ortsblrgermeisters/der Ortsblrgermeisterin nimmt das alteste
anwesende und hierzu bereite Mitglied des Ortschaftsrates die Aufgaben des
Ortsbirgermeisters/der Ortsblirgermeisterin als Vorsitzender des Ortschaftsrates wahr.

Der Ortsburgermeister/die Ortsbirgermeisterin ist zum/zur Ehrenbeamten auf Zeit zu
ernennen (Urkunde).

Finanzielle Auswirkungen:

JA: X NEIN:
Aufwendungen/Auszahlungen: 185,00 €
Ertrage/Einnahmen:

PlanmaRig bei Kto.: 11101.542100

UberplanméRig bei Kto.:
AuRerplanmaliig bei Kto.:

Bemerkungen:

Anlagen:

Chris Garreis
das an Jahren drittalteste Mitglied
des Ortschaftsrates



	FLD_VONAME
	Datum
	Gremium
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

